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Anordnung
über die Planung, Bilanzierung und Abrechnung

des Anlagenexports einschließlich der Zulieferungen 
und Leistungen für den Anlagenexport

vom 14. April 1988 

81

Geltungsbereich

(1) Diese Anordnung regelt die Planung, Bilanzierung und 
Abrechnung des Anlagenexports einschließlich der Zuliefe
rungen und Leistungen für den Anlagenexport auf der 
Grundlage der für die Planung, Bilanzierung und Abrech
nung geltenden Rechtsvorschriften.

(2) Diese Anordnung gilt für

a) Kombinate und Betriebe, die als Generallieferanten für 
den Anlagenexport eingesetzt sind (im folgenden Gene
rallieferanten genannt);

b) Kombinate und Betriebe, die als Hauptauftragnehmer 
eingesetzt sind (im folgenden Hauptauftragnehmer ge
nannt) ;

c) Kombinate und Betriebe, die für die Generallieferanten 
bzw. Hauptauftragnehmer Zulieferungen und/oder Lei
stungen erbringen, soweit sie nicht Hauptauftragneh-

' mer der Generallieferanten sind (im folgenden Auftrag
nehmer genannt);

d) Außenhandelsbetriebe;

e) bilanzierende bzw. bilanzbeauftragte Organe;

f) die den Kombinaten, Betrieben und Organen gemäß den 
Buchstaben а bis e übergeordneten Organe. Für Kombi
natsbetriebe nehmen die Kombinate die Aufgaben des 
übergeordneten Organs wahr;

g) zentrale und örtliche Staatsorgane.

§ 2

Rahmenplan Anlagenexport

(1) Zur Gewährleistung einer komplexen Leitung und Pla
nung für die Sicherung der volkswirtschaftlich effektivsten 
Entwicklung des Anlagenexports einschließlich der zweckge
bundenen und vorhabenbezogenen Planung und Bilanzierung 
der Zulieferungen und Leistungen für den Anlagenexport 
haben die Staatliche Plankommission, die Ministerien, in de
ren Verantwortungsbereich Anlagenexportvorhaben durch
geführt werden, und die Generallieferanten unter Mitwir
kung der Hauptauftragnehmer den Rahmenplan Anlagenex
port für die Arbeitsstufen

a) Ausarbeitung verbindlicher Angebote für Anlagenex
portvorhaben,

b) Vertragsabschluß und Durchführung der Anlagenex
portvorhaben

auszuarbeiten.

(2) Der Rahmenplan Anlagenexport hat zu umfassen:

a) in der Staatlichen Plankommission

— die Gesamtkennziffern des Anlagenexports (auf Vor
druck 9209 gemäß Anlage);

— die volkswirtschaftlich wichtigen Anlagenexportvor
haben gemäß Abs. 3 einschließlich des Bedarfs an

Zulieferungen und Leistungen (Titelliste auf Vor
druck 0722 gemäß Anlage);

b) in den Ministerien, in deren Verantwortungsbereich An
lagenexportvorhaben durchgeführt werden,

— die Gesamtkennziffern des Anlagenexports des Mi
nisteriums (auf Vordruck 9209 gemäß Anlage);

— die volkswirtschaftlich wichtigen Anlagenexportvor
haben gemäß Abs. 3 einschließlich des Bedarfs an 
Zulieferungen und Leisturigen (Titelliste auf Vor
druck 0722 gemäß Anlage);

— weitere Anlagenexportvorhaben gemäß Abs. 3 ein
schließlich des Bedarfs an Zulieferungen und Lei
stungen (Titelliste auf Vordruck 0722 gemäß Anlage);

c) bei den Generallieferanten

— die Gesamtkennziffern des Anlagenexports (auf 
Vordruck 9209 gemäß Anlage);

— die Anlagenexportvorhaben einschließlich des Be
darfs an Zulieferungen und Leistungen (Titelliste auf 
Vordruck 0722 gemäß Anlage).

(3) Zu den volkswirtschaftlich wichtigen Anlagenexport
vorhaben gehören:

a) Anlagenexportvorhaben mit einem Wertumfang über 
30 Millionen Mark (IAP),

b) Anlagenexportvorhaben, die durch Konsortien realisiert 
werden und unter Könsortialführung eines Außenhan
delsbetriebes der DDR stehen,

c) Anlagenexportvorhaben, die von der Staatlichen Plan
kommission gesondert festgelegt wurden.

Die Auswahl der weiteren Anlagenexportvorhaben erfolgt 
durch die Ministerien, in deren Verantwortungsbereich An
lagenexportvorhaben durchgeführt werden.

(4) Die Ausarbeitung und Einreichung des Rahmenplanes 
Anlagenexport hat gemäß den methodischen Festlegungen 
der Anlage zu erfolgen. Der Rahmenplan hat den gesamten 
Realisierungszeitraum der Anlagenexportvorhaben, auch 
über den Fünfjahrplanzeitraum hinaus, nach Jahren unter
gliedert, zu umfassen. Die Titellisten (Vordruck 0722) sind das 
Hauptsteuerungsinstrument für die Planung des Anlagenex
ports und der Zulieferungen. Die Titellisten sind kontinuier
lich entsprechend dem Arbeitsstand (verbindliches Angebot, 
Vertragsabschluß, Durchführung) unabhängig von termini- 
sierten Planungsphasen auszuarbeiten, der Staatlichen Plan
kommission zur Beantragung der Auftragshummer einzurei
chen und ständig entsprechend neuen Bedingungen ein
schließlich der Rückgabe in den Bilanzen enthaltener, nicht 
mehr benötigter Fonds zu aktualisieren.

(5) Der Rahmenplan ist in jedem Jahr von den Ministerien, 
in deren Verantwortungsbereich Anlagenexportvorhaben 
durchgeführt werden, der Staatlichen Plankommission mit 
der Einreichung des Planentwurfs wie folgt zu übergeben:

— Gesamtkennziffern des Anlagenexports auf Vordruck 9209,

— Titellisten auf Vordruck 0722, für die Präzisierungen ein
schließlich zur Preisbasis und zu den geltenden Umrech
nungsverhältnissen erforderlich sind.

(6) Der Rahmenplan für den Anlagenexport ist vor Ein
reichung an die Staatliche Plankommission durch die Gene
raldirektoren bzw. Direktoren der Kombinate vor dem zu
ständigen Minister unter Einbeziehung der Staatlichen Plan
kommission und des Ministeriums für Außenhandel zu ver
teidigen. Die Verteidigung ist insbesondere auf die Sicherung 
einer hohen Effektivität der Anlagenexporte, deren vertrag-


